
107. Abgeordnete
Corinna Rüffer
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welchen Handlungsbedarf sieht die Bundesregie-
rung hinsichtlich der Absicherung von Arbeitsent-
gelten von Beschäftigten in Werkstätten, denen 
aufgrund der COVID-19-Pandemie das Arbeits-
entgelt gekürzt wird (www.bagwfbm.de/article/
5114), und welche Maßnahmen plant die Bundes-
regierung gemeinsam mit den Ländern, um die 
gesunkenen Arbeitsentgelte für Werkstattbeschäf-
tigte zu kompensieren?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese
vom 10. Juni 2021

Der Bund hat im Jahr 2020 zugunsten der Integrationsämter der Länder 
auf die Hälfte seines Anteils aus der Ausgleichsabgabe verzichtet, so-
dass die Länder zum 30. Juni 2020 statt 20 Prozent nur zehn Prozent des 
eingegangenen Aufkommens an den Ausgleichsfonds weitergeleitet ha-
ben. Ergänzend wurde geregelt, dass die Integrationsämter die Mittel der 
Ausgleichsabgabe auch zielgerichtet für die Kompensation der aufgrund 
der COVID-19-Pandemie gesunkenen Arbeitsentgelte für Werkstattbe-
schäftigte mit Behinderungen verwenden können (§ 36 Satz 4 i. V. m. 
§ 14 Absatz 1 Nummer 7 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabever-
ordnung). Den Ländern standen damit rund 58,3 Mio. Euro zusätzlich 
zur Verfügung, um pandemiebedingte Entgelteinbußen auszugleichen.
Da die Werkstätten für behinderte Menschen durch die anhaltende Coro-
na-Pandemie weiterhin stark belastet sind, wird der Bund zum 30. Juni 
2021 erneut zugunsten der Integrationsämter auf die Hälfte seines An-
teils aus der Ausgleichsabgabe verzichten. Den Integrationsämtern ste-
hen damit Finanzmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung, um Rück-
gänge bei den Werkstattentgelten auch im Jahr 2021 angemessen kom-
pensieren zu können. Umgesetzt wird der erneute Verzicht des Bundes 
durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der Schwerbehinderten-Aus-
gleichsabgabenverordnung.
Dieses Vorgehen entspricht der Forderung des Deutschen Bundestages, 
dass der Bund auch im Jahr 2021 auf einen Teil der Ausgleichsabgabe 
verzichten solle (Bundestagsdrucksache 19/28834).

108. Abgeordneter
Friedrich 
Straetmanns
(DIE LINKE.)

Hat das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales seit der Überweisung der Petition Pet 
4-19-11-804-027072 durch den Petitionsaus-
schuss des Deutschen Bundestages Schritte im 
Sinne der Petition oder zur besseren Nutzbarkeit 
von EDV (EDV = elektronische Datenverarbei-
tung) zum Ausfüllen der Vordrucke von arbeits-
gerichtlichen Mahnanträgen unternommen, und 
wenn ja, welche?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Anette Kramme
vom 7. Juni 2021

Auf interministerieller Ebene fanden Gespräche zum arbeitsgerichtli-
chen Mahnverfahren statt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten 
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